


Vorwort

Vielen Dank für den Kauf dieses Buches und Ihr damit
verbundenes Interesse an der Sachkundeprüfung gem. §
34a GewO.

Das Buch entstand aus Liebe zur Sicherheitsbranche und ist
die optimale Ergänzung zum „Das Lehrbuch“ aus der Reihe
Einfach-Kompakt.

Die Gesetzessammlung ist eine ergänzende Hilfe zum
Erlangen der Sachkunde und zur Durchführung des 40-
stündigen Unterrichtungsverfahrens bei Ihrer IHK. Zudem ist
es ideal geeignet, um Ihr Wissen auf den aktuellen Stand zu
bringen.

Zum leichteren Verständnis wurde nur eine Geschlechtsform
verwendet. In allen Fällen sind jedoch m/w/d
gleichermaßen angesprochen und bedacht.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Lernen!

Denis Rank-Franke
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Betäubungsmittelgesetz



1. Recht der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung

Grundgesetz

Art 1 Menschenwürde - Menschenrechte –
Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens
und der Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung,
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar
geltendes Recht.

Art 2 Persönliche Freiheitsrechte

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das
Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In
diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen
werden.

Art 3 Gleichheit vor dem Gesetz



(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat
fördert die tatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.

Art 5 Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet
nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften
der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen
zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen
Ehre.

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur
Verfassung.

Art 10 Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und
Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.



(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes
angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des
Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines
Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem
Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des
Rechtsweges die Nachprüfung durch von der
Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.

Art 12 Berufsfreiheit

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und
Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt
werden.

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen
werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen
allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen
Dienstleistungspflicht.

(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten
Freiheitsentziehung zulässig.

Art 13 Unverletzlichkeit der Wohnung

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei
Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen
vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der
dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.

(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß
jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte besonders
schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der
Tat auf Grund richterlicher Anordnung technische Mittel zur



akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der
Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden,
wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise
unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die
Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch
einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr
im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter
getroffen werden.

(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche
Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer
Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung
von Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung
eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die
Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte
Stelle angeordnet werden; eine richterliche Entscheidung ist
unverzüglich nachzuholen.

(5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der
bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen
vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich
bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige
Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum
Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und
nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme
richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die
richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.

(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich
über den nach Absatz 3 sowie über den im
Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und,
soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5
erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag
gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts
die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder



gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische
Kontrolle.

(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur
Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für
einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur
Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur
Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze
gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden.

Art 14 Eigentum - Erbrecht - Enteignung

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.
Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem
Wohle der Allgemeinheit dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit
zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung
regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu
bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im
Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten
offen.

Art 19 Einschränkung von Grundrechten - Rechtsweg

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt
werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für
den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das
Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.



(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem
Wesensgehalt angetastet werden.

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische
Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese
anwendbar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen
Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit
eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der
ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2
bleibt unberührt.

Art 20 Verfassungsgrundsätze - Widerstandsrecht

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer
und sozialer Bundesstaat.

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom
Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und
der Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige
Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung
sind an Gesetz und Recht gebunden.

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu
beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Art 38 Wahlrecht

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden
in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an



Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem
Gewissen unterworfen.

(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr
vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit
dem die Volljährigkeit eintritt.

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

Art 79 Änderung des Grundgesetzes -
Ewigkeitsklausel

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert
werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich
ändert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen Verträgen, die
eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer
Friedensregelung oder den Abbau einer
besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben
oder der Verteidigung der Bundesrepublik zu dienen
bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, daß die
Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß und dem
Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, eine
Ergänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf
diese Klarstellung beschränkt.

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei
Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln
der Stimmen des Bundesrates.

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die
Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche
Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den
Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt
werden, ist unzulässig.

Art 102 Abschaffung der Todesstrafe



Die Todesstrafe ist abgeschafft.

Art 103 Grundrechte vor Gericht

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches
Gehör.

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit
gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der
allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.

Art 104 Freiheitsentziehung

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines
förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin
vorgeschriebenen Formen beschränkt werden.
Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch
körperlich mißhandelt werden.

(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer
Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei
jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden
Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche
Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener
Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende
des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam
halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.

(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung
vorläufig Festgenommene ist spätestens am Tage nach der
Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe
der Festnahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm
Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Richter hat
unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen



schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung
anzuordnen.

(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung
oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist unverzüglich
ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines
Vertrauens zu benachrichtigen.



2. Gewerberecht

Gewerbeordnung

§ 1 Grundsatz der Gewerbefreiheit

(1) Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet,
soweit nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder
Beschränkungen vorgeschrieben oder zugelassen sind.

(2) Wer gegenwärtig zum Betrieb eines Gewerbes berechtigt
ist, kann von demselben nicht deshalb ausgeschlossen
werden, weil er den Erfordernissen dieses Gesetzes nicht
genügt.

§ 11b Bewacherregister; Verordnungsermächtigung

(1) Beim Statistischen Bundesamt (Registerbehörde) wird
ein Bewacherregister eingerichtet und geführt, in dem zum
Zweck der Unterstützung der für den Vollzug des § 34a
zuständigen Behörden Daten zu Gewerbetreibenden nach §
34a Absatz 1 Satz 1, Wachpersonen nach § 34a Absatz 1a
Satz 1 und mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Personen elektronisch
auswertbar zu erfassen sind. Das Bewacherregister ist
räumlich, organisatorisch und personell von den Bereichen,
die Aufgaben der Bundesstatistik wahrnehmen, getrennt zu
führen.

(2) Die Registerbehörde darf folgende Daten verarbeiten:

1. Daten zur Identifizierung und Erreichbarkeit des
Gewerbetreibenden nach § 34a Absatz 1 Satz 1, bei
juristischen Personen der nach Gesetz, Satzung oder



Gesellschaftsvertrag jeweils allein oder mit anderen
zur Vertretung berufenen Personen, sowie der mit der
Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragten Personen:

a) Familienname, Geburtsname, Vornamen,

b) Geschlecht,

c) Geburtsdatum, Geburtsort, Staat,

d) Staatsangehörigkeiten,

e) Telefonnummer, E-Mail-Adresse,

f) Meldeanschrift bestehend aus Straße, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort, Zusatz, Land, Staat und
Regionalschlüssel,

g) Wohnorte der letzten fünf Jahre bestehend aus
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Land und Staat,

h) Art des Ausweisdokuments mit ausstellender
Behörde, ausstellendem Staat, Datum der
Ausstellung, Ausweisnummer, Ablaufdatum, soweit
vorhanden maschinenlesbarem Namen sowie Inhalt
der maschinenlesbaren Zone,

i) sofern der Gewerbetreibende eine juristische Person
ist:

aa) Rechtsform, Registerart, soweit vorhanden im
Register eingetragener Name nebst
Registernummer, Registergericht oder
ausländische Registernummer und
Registerbehörde,



bb) Betriebliche Anschrift des Sitzes der juristischen
Person,

cc) Telefonnummer und E-Mail-Adresse der
juristischen Person,

2. Daten zur Identifizierung und Erreichbarkeit des
Gewerbebetriebes:

a) Geschäftsbezeichnung,

b) Rechtsform, Registerart, soweit vorhanden im
Register eingetragener Name nebst Registernummer,
Registergericht oder ausländische Registernummer
und Registerbehörde,

c) Betriebliche Anschrift von Hauptniederlassung und
sonstigen Betriebsstätten,

d) Telefonnummer, E-Mail-Adresse,

3. Daten zur Identifizierung und Erreichbarkeit von
Wachpersonen nach § 34a Absatz 1a Satz 1:

a) Familienname, Geburtsname, Vornamen,

b) Geschlecht,

c) Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland,

d) Staatsangehörigkeiten,

e) Meldeanschrift bestehend aus Straße, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort, Zusatz, Land, Staat und
Regionalschlüssel,

f) Wohnorte der letzten fünf Jahre bestehend aus Straße,
Hausnummer, Postleitzahl, Land und Staat,



g) Art des Ausweisdokuments mit ausstellender
Behörde, ausstellendem Staat, Datum der
Ausstellung, Ausweisnummer, Ablaufdatum, soweit
vorhanden maschinenlesbarem Namen sowie Inhalt
der maschinenlesbaren Zone,

4. den Umfang und das Erlöschen der Erlaubnis nach §
34a Absatz 1 Satz 1 einschließlich des Datums der
Erlaubniserteilung und des Erlöschens, der Angabe
der Kontaktdaten der zuständigen Erlaubnisbehörde
sowie den Stand des Erlaubnisverfahrens,

5. die Anzeige eines Gewerbetreibenden nach § 13a
über die vorübergehende Erbringung von
Bewachungstätigkeiten in Deutschland nebst den
Daten nach den Nummern 1 bis 3, soweit diese Daten
mit der Anzeige zu übermitteln sind,

6. die Angabe der Tätigkeit der Wachperson nach § 34a
Absatz 1a Satz 2 und 5,

7. Untersagung der Beschäftigung nach § 34a Absatz 4,

8. Daten zur Überprüfung der Zuverlässigkeit nach § 34a
Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, auch in Verbindung mit §
34a Absatz 1a Satz 1 Nummer 1:

a) Datum, Art und Ergebnis der Überprüfung,

b) Stand des Überprüfungsprozesses der
Zuverlässigkeit,

c) Datum der Bestands- oder Rechtskraft der
Entscheidung,

9. die in Nummer 1 genannten Daten des
Gewerbetreibenden, der eine Wachperson zur



Überprüfung der Zuverlässigkeit anmeldet,

10. Daten zu Sachkunde- und Unterrichtungsnachweisen
der Industrie- und Handelskammern:

a) Art der erworbenen Qualifikation,

b) bei Unterrichtungsnachweisen der
Unterrichtungszeitraum, bei Sachkundenachweisen
das Datum der Sachkundeprüfung,

c) Ausstellungsdatum des Qualifikationsnachweises,
Angabe der Identifikationsnummer der ausstellenden
Industrie- und Handelskammer, auf dem
Qualifikationsnachweis angegebener Familienname,
Vornamen, Geburtsdatum und Geburtsort,

d) soweit vorhanden ein Validierungscode der Industrie-
und Handelskammer,

e) Datum und Inhalt der Rückmeldung aus der
elektronischen Abfrage über die Schnittstelle zu der in
§ 32 des Umweltauditgesetzes bezeichneten
gemeinsamen Stelle,

11. Daten zu Qualifikationsnachweisen von
Gewerbetreibenden, bei juristischen Personen der
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
jeweils allein oder mit anderen zur Vertretung
berufenen Personen, der mit der Leitung des Betriebes
oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen
sowie Wachpersonen, die dem Sachkunde- oder
Unterrichtungsnachweis gleichgestellt wurden:

a) Art der erworbenen Qualifikation,

b) Unterrichtungszeitraum,



c) Ausstellungsdatum des Qualifikationsnachweises,
Angabe der Kontaktdaten der ausstellenden Stelle, auf
dem Qualifikationsnachweis angegebener
Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und
Geburtsort,

d) Bescheinigungen des Gewerbetreibenden nach § 23
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 der
Bewachungsverordnung,

12. Daten aus der Schnittstelle des Bewacherregisters
zum Bundesamt für Verfassungsschutz nach § 34a
Absatz 1 Satz 5 Nummer 4:

a) meldendes Landesamt für Verfassungsschutz,

b) Datum der Meldung sowie

c) Angabe, ob Erkenntnisse vorliegen,

13. Daten zur Identifikation und Erreichbarkeit der für
den Vollzug des § 34a zuständigen Behörden:

a) Name,

b) Anschrift,

c) Kurzbezeichnung,

d) Land,

e) Telefonnummer, E-Mail-Adresse,

f) Regionalschlüssel.

(3) Die Registerbehörde darf Statusangaben zum Ablauf der
Verfahren sowie die für den Vollzug des § 34a notwendigen
Verknüpfungen aus den Daten nach Absatz 2 und die durch



das Register vergebenen Identifikationsnummern für die
Datenobjekte speichern. Die Identifikationsnummern
enthalten keine personenbezogenen Angaben und werden
den Datensätzen zugeordnet.

(4) Die Industrie- und Handelskammern stellen Daten nach
Absatz 2 Nummer 10 in Bezug auf Qualifikationsnachweise,
die nach dem 1. Januar 2009 ausgestellt wurden, über die in
§ 32 Absatz 2 Satz 1 des Umweltauditgesetzes bezeichnete
gemeinsame Stelle elektronisch zum Abruf für die
Registerbehörde bereit. Die Industrie- und Handelskammern
dürfen Daten nach Absatz 2 Nummer 10 in Bezug auf
Qualifikationsnachweise, die vor dem 1. Januar 2009
ausgestellt wurden, elektronisch zum Abruf bereitstellen.
Bei Abfragen durch das Bewacherregister, die sich auf
Qualifikationsnachweise vor dem 1. Januar 2009 beziehen,
müssen die Daten nacherfasst werden. Dabei üben die
zuständigen obersten Landesbehörden die Aufsicht über die
Industrie- und Handelskammern aus.

(5) Zum Zweck der Anmeldung von Wachpersonen und der
mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Personen hat der
Gewerbetreibende die Vorder- und Rückseite des
Ausweisdokuments der anzumeldenden Person in gut
lesbarer Fassung vollständig optisch digital erfasst im
Onlineportal des Registers hochzuladen. Zu diesem Zweck
darf der Gewerbetreibende eine Kopie des
Ausweisdokuments anfertigen. Der Gewerbetreibende ist
verpflichtet, die Kopie, auch in digitaler Form, unverzüglich
nach dem Hochladen in das Register zu vernichten. Die in
das Register hochgeladene optisch digital erfasste Kopie
wird nach Prüfung durch die für den Vollzug des § 34a
zuständigen Behörden, spätestens nach Bestands- oder
Rechtskraft der Entscheidung über die Zuverlässigkeit, von
der Registerbehörde gelöscht.



(6) Die für den Vollzug des § 34a zuständigen Behörden sind
verpflichtet, nach Maßgabe des Satzes 2 der
Registerbehörde im Anschluss an ein in Absatz 7
bezeichnetes die Speicherung begründendes Ereignis
unverzüglich die nach Absatz 2 zu speichernden oder zu
einer Änderung oder Löschung einer Eintragung im Register
führenden Daten zu übermitteln. Zu diesem Zweck hat der
Gewerbetreibende der an seinem Betriebssitz für den
Vollzug des § 34a zuständigen Behörde Änderungen der
Daten nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 10 und 11,
ausgenommen die Daten zu den mit der Leitung des
Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten
Personen, unverzüglich, spätestens 14 Tage nach dem
Erlangen der Kenntnis der Änderungen, mitzuteilen.
Änderungen betreffend Daten zu Wachpersonen nach
Absatz 2 Nummer 3, 6, 10 und 11 sowie zu den mit der
Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragten Personen nach Absatz 2 Nummer 1, 10 und 11
hat der Gewerbetreibende unverzüglich, spätestens 14 Tage
nach dem Erlangen der Kenntnis der Änderungen, über das
Bewacherregister mitzuteilen. Zu diesem Zweck ist der
Gewerbetreibende berechtigt, Änderungen betreffend Daten
nach den Sätzen 2 und 3 zu erheben und

1. im Falle des Satzes 2 an die für den Vollzug des § 34a
zuständige Behörde und

2. im Falle des Satzes 3 an die Registerbehörde

zum Zwecke der Speicherung zu übermitteln.

Der Gewerbetreibende hat Wachpersonen und mit der
Leitung eines Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragte Personen sechs Wochen nach Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses über das Bewacherregister bei



der für den Vollzug des § 34a zuständigen Behörde
abzumelden.

(7) Im Bewacherregister sind die Daten aus den folgenden
Anlässen zu speichern:

1. Beantragen oder Erteilen einer Erlaubnis nach § 34a
Absatz 1 Satz 1,

2. Versagen oder Erlöschen einer Erlaubnis nach § 34a
Absatz 1 Satz 1,

3. Untersagen der Beschäftigung nach § 34a Absatz 4,

4. Anmelden und Abmelden von Wachpersonen und mit
der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragter Personen,

5. Melden von Datenänderungen durch den
Gewerbetreibenden gegenüber der für den Vollzug
des § 34a zuständigen Behörde nach Absatz 6 Satz 2
oder dem Bewacherregister nach Absatz 6 Satz 3,

6. Überprüfen der Zuverlässigkeit im Rahmen der
Regelüberprüfung nach spätestens fünf Jahren von
Gewerbetreibenden und gesetzlichen Vertretern
juristischer Personen nach § 34a Absatz 1 Satz 10
sowie Wachpersonen nach § 34a Absatz 1a Satz 7 und
mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragter Personen,

7. Überprüfen aufgrund eines Nachberichts durch die
zuständigen Verfassungsschutzbehörden und
Polizeibehörden nach § 34a Absatz 1b Satz 1.

(8) Die Registerbehörde löscht auf Veranlassung der für den
Vollzug des § 34a zuständigen Behörden die im



Bewacherregister gespeicherten Daten:

1. in den Fällen des Absatzes 7 Nummer 1 bei
eingetragener Beantragung der Erlaubnis und
begonnener Prüfung, sechs Monate nach Rücknahme
des Antrags auf Erlaubnis,

2. in den Fällen des Absatzes 7 Nummer 2 betreffend
eine versagte oder zurückgenommene oder
widerrufene Erlaubnis durch Überschreibung der
Daten bei erneuter Beantragung und Erteilung der
Erlaubnis, spätestens nach fünf Jahren; bei Erlöschen
der Erlaubnis durch Verzicht oder Tod oder Untergang
der juristischen Person, sechs Monate nach Erlöschen
der Erlaubnis; bei Verzicht während eines
Rücknahmeverfahrens oder Widerrufsverfahrens
wegen Unzuverlässigkeit, wenn der Verzicht durch
eine spätere Entscheidung gegenstandslos wird,

3. in den Fällen des Absatzes 7 Nummer 3 durch
Überschreiben der Daten bei einer zeitlich
nachfolgenden Feststellung der Zuverlässigkeit,

4. in den Fällen des Absatzes 7 Nummer 4 bei
Anmeldungen betreffend Wachpersonen oder mit der
Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragten Personen die Wohnorte der letzten fünf
Jahre nach der Entscheidung über die Zuverlässigkeit
der Wachpersonen oder der mit der Leitung des
Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten
Personen,

5. in den Fällen des Absatzes 7 Nummer 4 bei
Abmeldungen betreffend Wachpersonen und mit der
Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragten Personen ein Jahr nach Abmeldung des



letzten für die natürliche Person gemeldeten
Beschäftigungsverhältnisses im Register,

6. in den Fällen des Absatzes 7 Nummer 5 bei Meldung
von Änderungen betreffend Daten nach Absatz 2
Nummer 1, 2, 3, 6, 10 und 11 durch Überschreiben
der bisherigen Einträge im Register,

7. in den Fällen des Absatzes 7 Nummer 6 bei
Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden,
gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen, von
mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Personen sowie
Wachpersonen, durch Überschreiben der Daten nach
Absatz 2 Nummer 7 bei späterer Feststellung der
Zuverlässigkeit im Rahmen eines neuen Erlaubnis-
oder Anmeldeverfahrens, spätestens nach fünf Jahren,
und

8. in den Fällen des Absatzes 7 Nummer 7 bei
Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden, der
gesetzlichen Vertreter juristischer Personen, von mit
der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Personen sowie
Wachpersonen, durch Überschreiben der Daten nach
Absatz 2 Nummer 7 bei späterer Feststellung der
Zuverlässigkeit im Rahmen eines neuen Erlaubnis-
oder Anmeldeverfahrens, spätestens nach fünf Jahren.

(9) Das Bundesministerium des Innern und für Heimat wird
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Wirtschaft und Klimaschutz, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten zu regeln:

1. zu den Datensätzen, die nach Absatz 2 gespeichert
werden, sowie zur Datenverarbeitung,



2. zur Einrichtung und Führung des Registers,

3. zum Verfahren der Datenübermittlung an die
Registerbehörde, insbesondere durch die für den
Vollzug des § 34a zuständigen Behörden und durch die
Gewerbetreibenden, sowie der Datenübermittlung
durch die Registerbehörde, insbesondere an die für
den Vollzug des § 34a zuständigen Behörden,

4. zur Verwendung elektronischer Schnittstellen des
Registers, der Schnittstelle zum Verfassungsschutz,
zum Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.
V. und zu Fachverfahren der für den Vollzug des § 34a
zuständigen Behörden,

5. zum Verfahren des automatisierten Datenabrufs aus
dem Register,

6. zum Datenschutz und der Datensicherheit nebst
Protokollierungspflicht der Registerbehörde.

§ 14 Anzeigepflicht; Verordnungsermächtigung

(1) Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden
Gewerbes, einer Zweigniederlassung oder einer
unselbständigen Zweigstelle anfängt, muss dies der
zuständigen Behörde gleichzeitig anzeigen. Das Gleiche gilt,
wenn

1. der Betrieb verlegt wird,

2. der Gegenstand des Gewerbes gewechselt oder auf
Waren oder Leistungen ausgedehnt wird, die bei
Gewerbebetrieben der angemeldeten Art nicht
geschäftsüblich sind, oder

3. der Betrieb aufgegeben wird.



Steht die Aufgabe des Betriebes eindeutig fest und ist die
Abmeldung nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums
erfolgt, kann die Behörde die Abmeldung von Amts wegen
vornehmen.

(2) Absatz 1 gilt auch für den Handel mit Arzneimitteln, mit
Losen von Lotterien und Ausspielungen sowie mit Bezugs-
und Anteilscheinen auf solche Lose und für den Betrieb von
Wettannahmestellen aller Art.

(3) Wer die Aufstellung von Automaten jeder Art als
selbständiges Gewerbe betreibt, muss die Anzeige bei der
zuständigen Behörde seiner Hauptniederlassung erstatten.
Der Gewerbetreibende ist verpflichtet, zum Zeitpunkt der
Aufstellung des Automaten den Familiennamen mit
mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, seine
ladungsfähige Anschrift sowie die Anschrift seiner
Hauptniederlassung an dem Automaten sichtbar
anzubringen. Gewerbetreibende, für die eine Firma im
Handelsregister eingetragen ist, haben außerdem ihre Firma
in der in Satz 2 bezeichneten Weise anzubringen. Ist aus der
Firma der Familienname des Gewerbetreibenden mit einem
ausgeschriebenen Vornamen zu ersehen, so genügt die
Anbringung der Firma.

(4) Die Finanzbehörden teilen den zuständigen Behörden die
nach § 30 der Abgabenordnung geschützten Daten von
Unternehmern im Sinne des § 5 des Gewerbesteuergesetzes
mit, wenn deren Steuerpflicht erloschen ist; mitzuteilen sind
lediglich Name und betriebliche Anschrift des Unternehmers
und der Tag, an dem die Steuerpflicht endete. Die
Mitteilungspflicht besteht nicht, soweit ihre Erfüllung mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre.
Absatz 5 Satz 1 gilt entsprechend.



(5) Die erhobenen Daten dürfen nur für die Überwachung
der Gewerbeausübung sowie statistische Erhebungen
verarbeitet werden. Der Name, die betriebliche Anschrift
und die angezeigte Tätigkeit des Gewerbetreibenden dürfen
allgemein zugänglich gemacht werden.

(6) Öffentlichen Stellen, soweit sie nicht als öffentlich-
rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, dürfen
der Zweckbindung nach Absatz 5 Satz 1 unterliegende
Daten übermittelt werden, soweit

1. eine regelmäßige Datenübermittlung nach Absatz 8
zulässig ist,

2. die Kenntnis der Daten zur Abwehr einer
gegenwärtigen Gefahr für die öffentliche Sicherheit
oder erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl
erforderlich ist oder

3. der Empfänger die Daten beim Gewerbetreibenden
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erheben
könnte oder von einer solchen Datenerhebung nach
der Art der Aufgabe, für deren Erfüllung die Kenntnis
der Daten erforderlich ist, abgesehen werden muss
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwürdige Interesse des Gewerbetreibenden
überwiegt.

Für die Weitergabe von Daten innerhalb der
Verwaltungseinheiten, denen die für die Entgegennahme
der Anzeige und die Überwachung der Gewerbeausübung
zuständigen Behörden angehören, gilt Satz 1 entsprechend.

(7) Öffentlichen Stellen, soweit sie als öffentlich-rechtliche
Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, und
nichtöffentlichen Stellen dürfen der Zweckbindung nach
Absatz 5 Satz 1 unterliegende Daten übermittelt werden,



wenn der Empfänger ein rechtliches Interesse an der
Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwürdige Interesse des Gewerbetreibenden überwiegt.

(8) Die zuständige Behörde übermittelt, sofern die
empfangsberechtigte Stelle auf die regelmäßige
Datenübermittlung nicht verzichtet hat, Daten aus der
Gewerbeanzeige regelmäßig an

1. die Industrie- und Handelskammer zur Wahrnehmung
der in den §§ 1, 3 und 5 des Gesetzes zur vorläufigen
Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern genannten sowie der nach § 1 Abs.
4 desselben Gesetzes übertragenen Aufgaben,

2. die Handwerkskammer zur Wahrnehmung der in § 91
der Handwerksordnung genannten, insbesondere der
ihr durch die §§ 6, 19 und 28 der Handwerksordnung
zugewiesenen und sonstiger durch Gesetz
übertragener Aufgaben,

3. die für den Immissionsschutz zuständige
Landesbehörde zur Durchführung
arbeitsschutzrechtlicher sowie
immissionsschutzrechtlicher Vorschriften,

3a. die für den technischen und sozialen Arbeitsschutz,
einschließlich den Entgeltschutz nach dem
Heimarbeitsgesetz zuständige Landesbehörde zur
Durchführung ihrer Aufgaben,

4. die nach Landesrecht zuständige Behörde zur
Wahrnehmung der Aufgaben, die im Mess- und
Eichgesetz und in den auf Grund des Mess- und
Eichgesetzes ergangenen Rechtsverordnungen
festgelegt sind,



5. die Bundesagentur für Arbeit zur Wahrnehmung der
in § 405 Abs. 1 in Verbindung mit § 404 Abs. 2 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch sowie der im
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz genannten
Aufgaben,

6. die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.
ausschließlich zur Weiterleitung an die zuständige
Berufsgenossenschaft für die Erfüllung der ihr durch
Gesetz übertragenen Aufgaben,

7. die Behörden der Zollverwaltung zur Wahrnehmung
der ihnen nach dem
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, nach § 405 Abs. 1
in Verbindung mit § 404 Abs. 2 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch sowie nach dem
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz obliegenden
Aufgaben,

8. das Registergericht, soweit es sich um die Abmeldung
einer im Handels- und Genossenschaftsregister
eingetragenen Haupt- oder Zweigniederlassung
handelt, für Maßnahmen zur Herstellung der
inhaltlichen Richtigkeit des Handelsregisters gemäß §
388 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit oder des
Genossenschaftsregisters gemäß § 160 des Gesetzes
betreffend die Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften,

9. die statistischen Ämter der Länder zur Führung des
Statistikregisters nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des
Statistikregistergesetzes in den Fällen des Absatzes 1
Satz 2 Nr. 1 und 2,



10. die für die Lebensmittelüberwachung zuständigen
Behörden der Länder zur Durchführung
lebensmittelrechtlicher Vorschriften,

11. die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See zum Einzug und zur Vollstreckung der
einheitlichen Pauschsteuer nach § 40a Absatz 2 des
Einkommensteuergesetzes.

Die Übermittlung der Daten ist auf das zur Wahrnehmung
der in Satz 1 bezeichneten Aufgaben Erforderliche zu
beschränken. § 138 der Abgabenordnung bleibt unberührt.
Sind die Daten derart verbunden, dass ihre Trennung nach
erforderlichen und nicht erforderlichen Daten nicht oder nur
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, sind auch
die Kenntnisnahme, die Weitergabe innerhalb der
datenverarbeitenden Stelle und die Übermittlung der Daten,
die nicht zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben erforderlich
sind, zulässig, soweit nicht schutzwürdige Belange der
betroffenen Personen oder Dritter überwiegen. Die nicht
erforderlichen Daten unterliegen insoweit einem
Verwertungsverbot.

(9) Darüber hinaus sind Übermittlungen der nach den
Absätzen 1 bis 4 erhobenen Daten nur zulässig, soweit die
Kenntnis der Daten zur Verfolgung von Straftaten
erforderlich ist oder eine besondere Rechtsvorschrift dies
vorsieht.

(10) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das
den Abruf von Daten aus der Gewerbeanzeige ermöglicht,
ist nur zulässig, wenn technisch sichergestellt ist, dass

1. die abrufende Stelle die bei der zuständigen Stelle
gespeicherten Daten nicht verändern kann und


